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meike: Schade, dass du die Frage einfach nicht verstehst. Es geht hier speziell um die
finanziellen Bedingungen. Die Frage war nie, ob ich arbeite, sondern wie viel ich verdienen darf,
ohne dass das eine mit dem anderen kollidiert. Sprich: Kann man auch über 450 Euro
verdienen? Und wenn ja, mit welchen Konsequenzen hinsichtlich KV müsste man rechnen? bzw.
Steuererklärung? Oder in anderen Bereichen?

@Nordseekrabbe: Lies dir bitte meinen Ausgangsbeitrag durch. Ich habe explizit darum
gebeten, alle anderen Details außer Acht zu lassen. Also tue das bitte auch. Hier geht es um die
finanzielle Situation. Um nichts Anderes. Danke.

Sissymaus: Nein, du scheinst es definitiv nicht zu verstehen. Nochmal: Es geht hier nur darum,
ob es eine Möglichkeit gibt, neben dem Zweitstudium mehr als 450 Euro zu verdienen. Ich frage
das deshalb, weil es dann finanziell für mich leichter zu bewerkstelligen wäre.

Leider kommen bis jetzt nur Vorhaltungen, aber nur wenige aussagekräftige Informationen.
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